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Jokertag-Formular 
 

 

 Freie Wahl von 2 Jokertagen (es braucht keine Begründung). 

 Die Mitteilung an die Schule erfolgt mit dem Jokertag-Formular. 

 Jokertage können nur als ganze Tage bezogen werden. 

 Am Ende des Schuljahres verfallen nicht bezogene Jokertage. 

 

 

Nicht geeignete Tage für den Bezug von Jokertagen sind erster und letzter Schultag im 

laufenden Schuljahr, Lager oder besondere schulinterne Anlässe.  

 

 

 

Schülerin/Schüler: 

 

Name:   Vorname:   

 

Kernteam:   

 

 

 

Datum für Jokertag: 

 

Der Jokertag wird eingezogen am:    

 

 

 

 

Datum:   Unterschrift Eltern:   

 

 

Datum:   Unterschrift Kernteam:   

 

 

 

 

 

 

 
  (Laufweg: Eltern  Kernteam  Kopie an Sekretariat  Original an Eltern) 
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